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I. Das Reglement über den Hilfsfonds der Stadtpolizei vom 7. No-
vember 19951 wird wie folgt geändert: 

Verwaltungs-
kommission 

Art. 4 
Die Verwaltungskommission, deren Amtsdauer mit derjenigen 
der städtischen Behörden übereinstimmt, wird vom Komman-
danten der Stadtpolizei bzw. dessen Stellvertreter geleitet. Der 
Bereich Sicherheit ist mit drei Mitgliedern, der Bereich Support 
mit zwei Mitgliedern und der Bereich Bewilligungen mit einem 
Mitglied vertreten. Die Wahl innerhalb der Bereiche erfolgt in 
einem vom Kommandanten der Stadtpolizei vorgegebenen Wahl-
verfahren. 

 Art. 7 Abs 1 
1 Die Verwaltung des Fonds wird von der Direktion Inneres und 
Finanzen (Finanzamt) der Stadt St.Gallen unentgeltlich besorgt. 

 

II. Dieser Nachtrag tritt auf den 1. Oktober 2008 in Kraft. 
 
 

 
St.Gallen, 16. September 2008 
 
 
Der Stadtpräsident: 
Thomas Scheitlin 
 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 
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